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Zur Regelung des Verdingungswesens.
Von Fr. Wolff, Architekt und Regierungsbaumeister a. D.
In den letzten Jahren, und ganz besonders in 1909 und

1910 ist die f'rage einer Umgestaltung des öffentlichen Ver
dingungswesens aus den Kreisen der liandwerker und' Ge
werbetreibenden in umfangreicher form aufgerollt worden.

Die I(1agen und Wünsche, welche aHgemein von den
liandwerker-Vertretungen sowie den Fach- und Gewerbe
blättern ausgesprochen werden, sind sehr zahlreich; teils
sachlicher teils rein formeller Natur, bringen aber in mancher
Hinsicht Änderungsvorschläge von recht schwerwiegender
Bedeutung.

Die .Einzelheiten zu bringen, wÜrde im Rahmen dieses
Blattes zu weit führen. Da aber die Allgemeinheit und
namentlich der große Kreis der Techniker ein dringendes
Interesse an dem Gegenstand hat, so mögen nachstehend die
Haupt-Gesichtspunkte kurze Erörterung finden.

Zunächst ist es erforderlich eine Scheidung zwischen dem
ursprünglichen öffentlichen Verdingungswesen und den nach
ähnlichen Grundsätzen allmählich in die privaten Verhältnisse
eingedrungenen Arbeitsverdingungen vorzunehmen und zwar
muß, mehr als bisher geschehen, den privaten Arbeitsver
gebungen Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Die fast durchweg im Vordergrund des Interesses stehen
den öffentlichen Vergehungen bilden nur einen Brechteil der
privaten lind Handwerk und Gewerbe werden deshalb auch
von den jeweiligen privaten Verhältnissen viel mehr in Mit
leidenschaft gezogen, wie von den Gepflogenheiten bei den
behördlichen Vcrdingungen, namentlich in den größeren und
mittleren Städten; auf dem Lande ist es weniger der Fall.

Und zwar handelt es sich im Privatleben fast ausschließ
lich um das Bau wes e n. Aber gerade dabei spielt die A b 
h ä n gig k e i t von Marktlage, Grnndstückspreiscn, Geld
markt, Hypotheken und Taxwesen eine große R.olle und es
kommen somit Gesichtspunkte in Betracht, die zwar eigent
lich außerhalb der Vergebung selbst liegen, aber nicht davon
loszulösen sind und deshalb unbedingt im Zusammenhang da
mit behandelt werden müssen. Die in den letzten Jahrzehnten,
namen'tlich während der letzten :Hoch konjunkturen so sehr
in die Höhe getriebenen Baugeländewerte haben eine wesent
liche Verschärfung in der Ertragsberechnung mit sich ge
bracht und so zu einer Übernormalen Ausnutzung der :Hand
werker und GewerbetreibendEm, bei der Vergebung von Bau
arbeiten für den Unternehmerbetrieb geführt. Dies umso
mehr als sich neuerdings die Unternehmung außer der Miets
kaserne auch des städtischen und ländlichen EinzeJhauses be
mächtigt hat uud so auch hier eine Verschiebung zuun
gunsten der tIandwerker eingetreten ist und so der jeden
falls gesundeste, direkte Verkehr zwischen dem :Handwerker,
dem Hersteller, und dem endgültigen Verbraucher, dem
schließlichen Bauherrn eine weitere Einschränkung er
fahren hat.

Da, wie gesagt im allgemeinen :vorläufig noch das
ö f f e n t I ich e Verdingungswesen im Vordergrund steht, so
mag es auch hier zunächst behandelt werden.

Die von den :Handwerkern geforderten Maßnahmen, über
die teilweise auch schon von verschiedenen Orten Versuche
vorliegen, weisen ziemliche Einheitlichkeit und Gleichartig
keit auf. An den Vorarbeiten sind zwar die in vielen Punlden
dnrchaus nicht übereinstimmenden 3 großen :Handwerker
gruppen vertreten - die Handwerkskammern mit ihrer
Zentralstelle, dem deutschen Handwerks- und Gewerbe

k
mmertag, der Zentralaussehuß der vereinigten Innungsver
bande und schließlich die freien :Hal1dwerks- und Gewerbe
Vereine, die auch in einem sich übcr ganz Deutschland er
streckenden Verband vereinigt sind.

Es is't ein Zeichen von der Bedeutung und der Not
wendigkeit zeitgemäßer V 
rhesserungen, daß trotz sonst sehr
verschiedenartiger Interessen in diesem Punkt des Ver
dingungswesens nahezu völiige Einigkeit herrscht.

Der einzige noch innerhalb der liandwerkerkreise selbst
umstrittene Punkt ist der 
 100 q der Ge\verbe-Ordnung.
der das R.echt der Preisfestsetzung in den Zwangsinnungen
betrifft.

Die erwähnten, zahlreichen und mannigfalti,g:en V or
schläge lassen sich nun ill die nachstehenden 4 liauptgruppen
einteilen, und zwar:

.Erstens kommt es auf eine f 0 r mal e R e gel u n g der
gesamten Vorgänge bei Ausführung der öffentlichen Arbeiten
an, d. h. Unterlagen (Pläne lind Kostenanschläge sowie Be
dingungen) für die Ausschreibung, dann die Ausschreibung
selbst, und die Vergebung, überwachung der Ausführung und
Abrechnung sowie Zahlung.

Zweitens soll bei allen diesen Punkten im Gegensatz zu
den bisherigen Gepflogenheiten eine ausreichende Mitwirkung
des :Handwerks stattfinden, der sogenannten liandwerker
sachverständigen und zwar verpflichtend und allgemein.

Drittens wird desgleichen eine soweit als irgend möglich
gehende Vereinheitlichung der Bedingungen und Preislisten
für erforderlich gehalten.

Bei 1, 2 und 3 wird, um Überhaupt einen nennenswerten
Vorteil zu erzielen, als grundsätzliche Bedingung vorgesehen,
daß mit den bisherigen Gepflogenheiten der Vergebung
meistens an den unbedingt Mindestfordernden gebrochen
wird.

Angebote, die auf unsachgemäßer oder unredlicher
Grundlage aufgebaut sind, will man als den allgemeinen und
öffentlichen Interessen bz\V. den guten Sitten zuwiderlaufend
unter aUen Umständen ausgeschlasen ,vissen. desgleichen
dem interessierten :Handw
rker eine weitgehende Aufsicht
jeder Art, soweit sie nicht störend in die Arbeit eingreift,
sichern. Diesen drei Punkten wird wohl die allgemeine Be
rechtigung und Nützlichkeit nicht abzusprechen sein.

Inwieweit es viertens von Vorteil ist, die Preise selbst
allgemeiner festzusetzen, d. h., bei größcren Leistungen
Mindestpreise, kann wohl erst die Praxis auf Grund der
formellen Neuordnung ergeben. Diese Art Preisfestsetzung
bedarf einer Übereinstimmung zwischen den betreffenden Be
hörden und den beteiligten Handwerkerkreisen; sie kann nur
örtlicher Natur sein oder höchstens beschriinkte Bezirke um
fassen. Bei regelmäßig wiederkehrender Unterhaltungs3tbeit
ist. der Gebrauch bereits eingeführt und dÜrfte zu verall
gemeinern sein. rür größere Leistnngen wird er sich vIel
leicht von selbst aus der tIandwerker - Sachverständigen
tätigkeit ergeben, je nachdem diese es versteht, sich durch
zusetzen.

Naturgemäß kann es sich hierbei nur-um Gebiete htmdeln.
wo Wettbewerb der' Fabriken nicht in Frage kommt Wo
dies der Fall ist, es sind mcistens Arbeiten, die nicht dem Bau
wesen angehören, wie Bekleidungswesen in lieer,Marine,
Post und ähnliche Lieferungen für die großen VerwaltuUgen,
hier sind Preisfesbetzungen nicht am Platz, weil sie doch
keinen Zweck haben und einen unberechtigten Eingriff in ein
fremdes Gebiet bedeuten wÜrden.
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Architekten Richard Gehhard,t und Kar] Eberhard in StuUgart. D 0 (Abbildungen :1uf Seile 402, 404 und 405 nebst einer Bildbeilage )

Dcr an zwei P!ätzen mit enger Verbindungsstraße gc
legene Bau sollte untcr Verwendung schon bestehender Ge
biiudc, welche nötigenfalls umgebaut werdcn konnten, er
richtet werden.

Zu berikksicJltigcn \var hauptsi.i.chlich die gegen den
MarktpJatz gcJegcnp noch schön crha1tcnc Garock-Schauseite
vom J;:iIJrc 1703, mit welcher alle andern Teile in Einklang
zu briJ1j{cn waren. Beim vorlicgCl1dcn Entwurf wurde dies
in einwandfreier Weise zu erreichen gc::;ucht.

In das crdg-eschoß des schon bestehenden Teils gegen
d(:n Marl,tplatz: wurde das Rechnungsamt eingebaut lind in
Verbindung mit demselben ist in dem schon bestehenden

Teile an der Iiirschstraße die Stadtkasse untergebracht. Von
dem Rechnungsamt durch eine Durchfahrt getrcnnt liegt an
der Ecke von Marktplatz und tiauptstraße das Ticfbauamt,
neben diescm, ebenfalls durch eine Durchfahrt getrennt die
Polireiwachc. Hinter der Stadtkasse liegt außerdem noch
ein  roßcr Aktenranm und die tiausmeisterwohnung.

Der tiaupteingang befindet sich al11 Marktvlatz und fÜhrt
Ober eine tialle zur l1aupttreppe. Vom KOfnmarkt ller ge
langt man durch eine Durchfahrt in den vorderen Hof, an
welchem eine zweite Treppe liegt.

Vorderer und hinterer tiof sind durch einen durch drei
Stockwerke gehcndcn übergang getrennt, in welchem Aborte
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liegen. Daneben ist eine weitere Treppe eingebaut. Im
ersten Stock sind gegen Marktplatz, tlauptstraße und Ko;n
markt die Räume für den Stadtrat und an der tlirschstraßc
das Standesamt und das tlochbauamt untergebracht. Im
zweiten Obergesclloß befindet sich in dem schon bestehenden
Teile an der tlirschstraße ein durch zwei Stockwerke gehen
der Sitzungssaal für dcn Bürgerallsschuß. welcher in unver
änderter Weise stehen bleiben sa1lte.

Den g:egen den Kornmarkt g"degcncn Bauteil krönt ein
gdäJliger Dachreiter, während die Ecke am Marktplatz und
der tlirschstraße durch einen massigen Turm betont. wird.

Wie bei den bestehenden Teilen, so sinti auch bel den
neu zu errichtenden Teilen für Sockelgeschoß, Pilaster und
Fenstereinfassungen ffausteinc vorgesehen; die dazvjischen
liegenden Mauersteine sind verputzt. Das Dach ist mit
Schiefer einzudecken.

OCODDOODOOODDOCDDODCOODDDDCDCCDDDODODODDODODDDDCDCDCDDCDDODDOCOODODDDDwLDDDCOOODCDDDODO

Das allerdings wäre wohl zu versuchen, daß auch in
diesem Fall die formeHe Behandlung unter Wahrung der Mit
wirkung des Handwerks, d. h. namentlich seiner Aufsicht er
foJgt, damit erfolgreich gegen lJnkenntnis, Betrug, Schmier
gelder usW. angekämpft werden kann.

Die tlauptsache bei der formalen l egelung ist, daß diese
einheitlich für sämtliche Behörden erfolgt. Dazu wird es zu
nächst nötig- sein, daß eine Anregung durch die vorgenannten
vereinigten ffandwerkervertretungen selbst erfolgt und wenn
diese keinen Erfolg hat, schließlich der Weg gesetzlicher Iiilfe
versucht wird. J:s wird bei so einschneidenden Änderungs
vorschlägen und dem verschiedenen \\lesen und Aufbau der
in frage kommenden Behörden zweifellos mancher schwere
Widerstand zu Überwinden sein, so nament1ich die sicherlich
teilweise unwiJIkommene Mitwirkung der Handwerker-Sach
vel'ställdigen. INamentlieh gilt es in den Städten den Einfluß
gewisser Elemente auszuschalten, die teils aus sehJcchter Ge
wohnheit, teils in bewußter Verfolgung ihres Grundstücks
spekulanten-Interesses an der Kräftigung des tlandwerker
standes und einer gesunden Preisbildung kein Interesse
finden können.

Für die formelle Regelung wiirden natur,Kemäß am besten
die bereits vorhandenen und im Gebrauch befindlichen Unter
lagen, das sind die verschiedenen Vorschriiten für die Ver
gebung def öffentlichen Arbeiten in dem gcwiinschten Sinne
weiter zu bilden sein. tlierfür, fÜr die Weiterbildung, sind auch
schon gut durchgearbeitete Vorschläge vorhanden; 50 in dem
Enhvurf der Westfälischen Handwerkskammern vom fe
bruar 19] 0, der Bearbeitung des tlansabundcs. den neue ren
Verdingungsordnungen mehrerer Großstädte US\v. Die Be
arbeitung selbst dürfte aber am zweckmäßigsten von einer
Zen'tralkommission ans erfolgen, in der sämtliche Behörden,
Staat, Militär, Reichspost, Eisenbahn, Landesvenvaltung,
Stüdte us\v. und in entsprechendem Umfang das tlandwerk
und Oewerbe vertreten sind. Nur so wird Einheitlichkeit und
vor allem auch Anerkennung der Iiandwerkerforderungel1
seitens der Behörden zu erzielen sein.

\Vas die von verschiedenen Seiten stark betonte Ver
gebung an Handwerker-Vereinigungen betrifit, so bin ich der
Ansicht, daß dieser Punkt nicht mit der Regelung des öffent
lichen Verdingl1ngswescns zu verbinden ist. Es könntt
höchstens in der Vleise g-eschehcn, daß eine Bestimmung auf
,Kenommen wird, wonach die geschlossen auftretenden Ver
einigungen bzw. Genossenschaften als gleidnvertigc Be
werber anzusehen sind und, sofern sich Nachteile nicht er
geben, unter gleichen Bedingungen mit Einzel-Interessenten
in Wettbewerb treten können. Im übrigen wird das Arbeiten
auf genossenschaftlicher Grundlage g-anz dem eignen Antrieb
der tlandwerker zu überlassen sein; diese mÜssen Vorteile zu
bieten \vissen, um sich in 'steigendem Maße durehz\1se'tzen.

Ob und inwieweit überhaupt an Stelle der Verdingung
die direkte Vergebun  an die Handwerker-Vereinigungen
treten kaml, das wird, wie schon bei der Preisfestsetzung
gesagt, einmal dcn örtlichen Vercinbnrungen zu überlassen
sein und hier von der Art der Sachverständigen tätigkeit ab
hängen. "Venu diese den richtigen Weg einzuJHl1ten \vissen.
so dürften sich, ebenso wie es zum Teil in Österreich und in
einigen unserer Städte, wie München, schon jetzt g-eschieht,
auch Behörden bereit finden, mit den Vereinigungen ohne Ver
dingnng in unmiftelbare Verbindung zu treten.

(fortsetzung foJgt)

Sturmschaden und Verankerung.
Zu dem i.!1 Nr. 44 d. Jahrg. der ,,05icl. 'Ban-Zeitung"

unter obiger Uberschrift erschirnenen Artikel erhalten wir
die nachstehende Zuschrift.

Die Ausführungen über Sturmschaden und Verankerung
jlJ Nr. 44 Ihrer Zeitung veranlassen mich, Ihnen nachstehende
Erwägungen zu übermitteln. Ich bin der r eiJ1Ung, daß die
Wirkung des Sturmes beim Fortreißen von Dächern, wie in
dem angefÜhrten Beispiel, nicht in gleicher Weise anzusehen
ist, wie etwa bei beliebigen anderen dem Sturme frei aus
gesetzten Gegenständen. Wenn keine anderen Kraftwirkungen
aufträten, als der Angriff auf die Überstehenden Dachtei1c,
während gleichzeitig die auf die Dachschräge nach unten ge
richtete Druckresultante diesem Angriff entgegenwirkt, so
wÜrde schwerlich auch ein starker Sturm solche \Virkungen
haben können. Sehr wohl läßt sich aber der Vorgang er
klären, wenn man annimmt, daß der Sturm \"1./ e,Ke findet, um
in das Gebäude llinein und unter die Dachfläche zu gelangen.
Nehme ich z. ß. an, daß es sich um eine Scheune handle,
deren Tor nach der Windseite hin geöffnet ist, während ich
der Einfachheit halber voraussehen will. daß die Tore auf
der entgegengesetzten Seite ).(eschlossen sind, Llnd daß auch
sonst keine ins Gewicht fallenden Öffnungen in den Gebäude
wandungen oder im Dachanschlusse bestehen, so wird durch
das offene Scheunentor der \Vind mit einem Drucke. sagen
wir von 125 kg f. d. qm, wie man ihn etwa bei Rerechmmg
von Schornsteinen zugrunde legt, auf aUe Innellteile des Üt.
bäudes, sowohl in der \Vindrichtnng al.s ihr entg-egen,
sowohl !lach rechts als auch nach links, nach oben
als allch nach nnten mit diesen 125 kg/qm der getroffenen
flÜche drÜcken. Diesen inneren \Vinddruck. der in seiner
Kanzen Stärke IwtÜrlich 1mr solange anhält. als die Luft im
Gebäude fest eingeschlossen bleibt. will ieh den statischen
\Vinddrnck nennen. Er wirkt aui die Dachfläche senkrecht
nach oben. Von diesen 125 kg/ql11 wieg't etwa ein Pappdach
35 kg/q1TI auf, bJeibcn noch 90 kg/q1TI aufwärts \virkend Über.
Nehme ich beispielsweise eine massive Scheune von 20.30 rn
InnenabmesslIng bei 25 cm vValldstärke an, so er ibr sich,
daR der nach überwältigung des Daches noch iibrif( bleibende
\Vinddrl1ck von 90 kg/qm imstande ist. die ganzen Um
fassungswände in einer tiöhe von annähernd I 11l mit aufzll
heber}, Sobald dann freilich das Dach abgerissen ist, so daß
die eingepreßte Luft freien Lauf gewinnt, läßt dieser Druck
nach und es wird die Übrige Arbeit dem freien Vo/inddruck
Überlassen. Es ist aber ersichtlich, daß, wenn der statische
Aufdruck auch nur annähernd in der berechneten Stürke, nur
einen kurzen AugenbJick, wirkt, auch die stärksteJl Vcrankl:
rungen, die man praktischer \Veisc herstell,en könnte: .\'cr
sagen mÜssen. Bei einer Bretterschcl1I1e wird der stahsch
\Vinddruck unter den angegebenen Verhältnissen uno bL:1
g-tlter Verankerung der V/ände nIit dem Dach, spielend das
ganze Gebäude hochheb el1. und es steht mir ein fall ,ws
meiner Praxis vor Augen, wo. j,- deIlfalis jn einer der be3Chriebl:
rIen ähnlichen Weisc. ein Gewittersturm eine dicht geschlos
sene Bretterschcu!1e. iJlfol,?:c QHcnstehens eines deIn \Vindc
entgegenliegcnden Tores. um ct\Va15 1Jl. \'011. ?einem  tam.l
orte fortgerÜckt !1;:dte. Die Lehre. dlc Ich hwral1s fnr die
Konstrllktion derartig-cr nÜchcr gezogen habe, ist, abgeselwll
von der \Varnun.e: \"01' dem Offenlassen von Tiil'cn,dil;' stets
zwischen \Vanel uml Dach. lind wo dies nicht angängig ist.
iu der Di.lchflädw selbst. aBseitig Öffnungen herzLIstellen.
deren Zahl und Größe den besonderen V erhtiltnisscn an
gcpaßt i3t. dagegen .VOIl einer über das gewÖhnlich\::: M.8ß
hiuausgehenden Verankenlng abzusehcn. Dieses.. Prinzip
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wird anch bei D ichern von \Volmhällsern und Kirchen zweck

zu beobachten sein und sich besonders für dichte
wie P:iI}pdächer empfchkn. Bei Ziegeldächern wird

man meist dmch Eindecken yon Luftpfanucn bewirken
kÖnnen. Bei ihnen wird man dadurch die Daucrhaftigkeit des
nachcs erheblich erhÖhen kÖnnen. deHn der cin cprcßtc, keincn
Ans\\"('g- findcnde \\'jnd ist es \'or allcm, der V011 innen
heraus an den Rut \"crstrichenCl1 DachzicgcJn rÜttelt, bis er
sie geIJij elld ReJockert hat. um wieder eincn ausgiebig weiten
An \\"eg zu finden. Baurat Ii e n s e J, Ratibor.

Bauerngehöft.
Architekt Kar I Z i e gen bei n in Barmen.

(Abbildungen auf Seite 407.)

Das Gehöft He!.!:t an der Landstraße. Betritt man das
sc:lbc durch das .Ejnf hrtstor. so befindet sich rechts das \Volm
hans. g-eradeans d(is Staligebäude für 5 Pferde, 24 Kühe,
]0 Külber, ]0 Schweine und GeflÜge! mit den nötigen NebclI
räume!}. Linkerhand liegt die Scheune mit 4 Bansen und
z\\>ei Qnertcnnen , dahinter die DÜngerstätte und ein Wagen
schuppen.

Z,vischcn \VoJmhalls und Landstraße ist ein Ziergarten
vorgesehen; hinter dem Hallse Jiegt der Gemüsegarten.

\Vohnhaus Hnd Stallgebäude sind durch einen FlügeJbau
,'crlnmdcn, so daß der Bauer, ohne den Hof betreten zu
mÜsscn, zu seinem Vich gelangen J{ann.

Verschiedenes.
für die Praxis.

Die bemerkenswertesten Eigenschaften der verschiedenen
Zemente. Das Heft III der Mitteilungen des Prüfungsal11tes
I  Groß Lichterfelde-West des Jahrgangs 1911 gibt eine
Ubersicht der im Jahre 1909 geprüften Zemente und deren
für das BaU\vesen besonders in Frage kommenden Eigen
schaften. Wir lassen die Zusal11lnenstetlung al11 Schluß der
Veröffentlichung - dort Tabelle 18 - folgen. Bezüglich
der belgisehen Zemente wird noch bemerkt, daß sich deren
festigkeitseigenschaften gegenÜber den Erfahrungen früherer
Prüfungen scheinbar gebessert haben; es wird dies darauf
zurückgeführt, daß bei der vorliegenden Prüfung wohl
schon ein nicht unerheblicher Tell künstlicher Portland
Zemente gewesen Ist, während früher fast ausschließlich
Naturzemente eingeliefert worden sind, fÜr unsern Osten
dürften die belgisehen Zemente gar keine Rolle spielen;
wir bringen diesen Teil der Zusal11D1enstel1ung jedoch mit
Rücksicht auf unsre Leser im Westen des Reiches.

Stelhmgnalul1c zur eventuellen Inkraftsetzung des zweiten
Abschnittes des Gesetzes über die Sicherung der Bauforde
rungen. s. Baugewerkschulen. 9. Private Bautätigkeit der
Beamten und angesteIlten Techniker. 10. tleimische Bauweise
und Besprechung einiger ZeitschriftenartikeI , \velche diese
Frage berÜhren. 11. feierabend- und Bernh.-Felisch-Stiftung.
12. Kassellbcricht und Aufstellung des Etats. 13. Anträge.
14. Versicherung gegen Iiausschwammschäden. 1,5. Geschäft
liches. 16. ErnenTlung VOll Ehrenmitgliedern. 17. Wahl der
Mitg-lieder zum geschäftsführenden AusschurL 18. Bestim
mung des Ortes für den Verbandstag 1912. - Der Ausschuß
bcschaftigte sich weiterhin mit der .erledigung der eingegange
lien Briefschaften, aus denen eHe vom Deutschen Arbeitgeber
bund f. d. B. eingelaufene Antwort auf das Schreiben des
Ausschusses vom 22. februar d. J. wegen tIerbeiführung eiucr
Trennung der Aufgäben des Innungsverbandes und des Ar
beitgcberbundes hervorzuheben ist. Der Arbeitgeberbund
antwortete, daß die nenen Bundessatzung:en dem Ansuchen
des Verbandes entgegenkommen lInd es sich darum erübrigen
dÜrfte, die Angelegenheit durch eine besondere KommissioIl
zur Erledigung zu bringen.

NordöstUche BaugewerksbcrufsgclIosscnschaH. In der
ordentlichen GeIlosscnschaftsvcrsammlung am 14. Juni in
Berlin erstattete der Vorsitzende, König!. Geh. Baurat Felisch,
den Geschäftsbericht, wobei er auf die allgemeine Lage des
Baugewerbes einging:. Wie aus dcm Geschäftsbericht her
vorgeht, hat sich die Umlage gegen das Vorjahr günstiger ge
staltet: im Jahre t909 betrug dieselbe 2.11 dt für 100 Jt
Löhne, während für das Jahr 1910 nur 1,89 dt für 100 c1t in
Anrechnung kommen. Die Zahl der entschädigungspflieh
tigen Unfälle hat sich ebenfalls vermindert; an Unfall
entschädignngen wurden rund 3661000 off gezahlt; das Ver
mögen del" Berl1fsgcnoscIlschaft beträgt gegenwärti!-!. fLJnd
16000000 cl!. 1111 Anschluß an den Bericht sprach der V or
sitzende Über die R:eichsversichernngsordnung. von der er
sagte, daß sie niemand rechte freude mache: Den Arbeitneh
mern nicht, weil sie ihre Forderungen nicht erfülle, den Arbeit
gebern nicht, weil sie ihnen neUe Lasten bringe. Erfreu!ich
wäre, daB die Selbständigkeit der Berufsgenossenschaften
und ihr Bestand gewahrt worden sei. Den Bericht der Kassen
priifuugskommission erstattete Baumcister Heller-ßcrlin.
Die VOll ihm beantragte Entlastung des Vorstandes wurde
einstimmig erteilt. Ebenso wurden die von der Rechnungs
prüfungskommission vorgcschlagcnen Haushaltspläne für 1912
ang-enommen. - FÜr den aus dem Ausschuß zur Vorprüfung
der Jähresrechnung;  lUss(;heidenden Baumeister tIeiler
ßerlin, der erklärte, die Wahl nicht mehr annehmen zn
können, mußte eine Nel1\Vahl stattfinden. Zu Rech'uungs
prüfern gewählt wurden die Herren: Freise-Berlin, Hmnmer
Forst (N. - L.), Keim - Stettin, Procbnow - Danzig, SzitniJ<

Zementart
(Anzahl der geprüften Zemente)

Raum
gewicht

kg!J

Einheits.

Gewicht

der Masse

Portlandzemente (150) .

Eisen-PortJandzemente (11)

Sch!ackenzemente (21) .

Be!gische Zemente (29).

einge-I einge- ]uft. Ilaufen I rÜttelt I trocken

1,190 I . 1,958 3,101
],132 1,864 2,987
],105 1,821 2,943
1,142 I 1,883 3,064

Verbands ) Vereins- usw.-Angelegenheiten.
Innungsverband deutscher Eaugewert(smeister. Der go

sc! iHtsfiihrendc AusschuH des Verbandes hielt an! 21. Juni
ein;: Sitzun,l{ ab, in der ZLLfJiichst die vorläufige Tagesordnung
fi:r den <1m HJ.. 11. lIud ]2. September in Regensburg statt
fjmJendcn VcrbaJ1(!::'tag festgesetzt wurde. Diese ist folgende:
1. und Bcgriißung. 2, <1cschÜftsbericht. 3. Qcsetz
cJ!lwurf. Versicherung der PrivatangcsteJltclI. 4. Reichs
versicJterlll1,:.;s-OnJnuHg. 5. Gebührenordnung der dCLLtschen
ßH!1,!{c\vcrksmclster. 6. Abschätzung von Gebituden und
ßrandschüdcl1 durch nichtsachverständige Personen. 7.

Mahlfeinheit Festigkeit des NormenmörteJs 1 : 3

GJüh-  };C  tf    l
ver. Siebe mit

Zuge
festigkeit
in kg/qcm

nach

Ver
hiiHl1is

Druck: Zug
fü.r

28 T age
proben

festigkeits.
. zunahme

in 6/ 0
der 7-Tages

festigkeit

Zug I Drttck

28 1 43
54 69I

Druck
festigkeit

in kg/qcm
nach

ge
glÜht

3,239

3,124

3,055

3,215

lust ;3 I co ß
8"8 015 5 1 ßUfo I     -I ß  I f

2,53 1,1 ) 1 17,4 20,4 1 26,J

3,40 0,5 13,8 16,2 24,9
2,91 0,7 10,6 21,0 29,0
3,27 0,9 15.1 20,0; 22,5

11,3

9,2

7,7

10,3

ß I ßf-b.(J  bJJ;:
201 I135

150 I

220 I

297

228

219

245
Ni.

Königsberg (Opr.). Gleichzeitig fand die Wahl von Ersatz
männern für diese Herren statt. Hierauf fand die Wahl des
Vorsitzenden des Gellossenschaftsvorstandes und dessen Er
satzrnannes statt. Oe wählt wurde zum Vorsitzenden ein
stimmig König"!. Oüh. Baurat Fefisch-Grl1Jlewald  der sich
auch auf Bitten alls der Versal1Hnll!n  zur Wiederannahme
der Wahl bcreitfaud. Zum Ers<ltzmann wurde Herr Kc1m
StetEn wicder cwÜhlt. Als lliit:hstcr PUllkt dcl' Tagesordnung
wurde die Wiederwahl von fÜnf Vorstands11litg-liedem und
deren Ersatzmänner vorgenommen. Es warcIi dies als Vor
stamJsmitgJicdcr die Herren: Otto-ßerlin, Büsscher-Ebers
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IBauerngehÖft. 0 o Architekt Karl Ziegenbein in Barmen. I
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fischu-On.mdenz. Gutzeit-Königs

:115 crsatzmÜnucr llie Herrcn: Böhme-Gr.< Lich
:1. 0.. LÖSewitz-Stettill. Kampmann

Gr.11hkm: und Ocmmc1-Genbncn. Au die \\1 ahlen schloß
sich die Be1nndhmg von drei FäHen, in denen Mitglieder
Wt gt:n Ersatzpflicht für in ihrcn FäHen vorgc
k01nmL'IlC die BesdllnßÜlssllllR der Oenosscllsdwfts
Y rSilHI11]hHlg  Hlg\ rHfen haÜen. 111 allen drei fäilu j wurden
die ErsatzansprÜche anfrl:chtcrllalten. N[\dl ErJedlRnng;
('jni e] Innerer Angelegenheiten wurde _ ic  e1l0  e1Jschaf!s
vcrs:HJlm!ung- geschlossen. Als Ort wr dIe nachste Uc
no.':\scHschaftsvers<lIJHl1lnng- wurde Co t t b 11 S bestimmt.

Deutsche Ziegeleibenlfsgenosseuschait. AlU 21. Juni fand
iu Posen die 17. Delcgiertenversal11mlnng der deutschen
ZieRclcib.-:rnf."gülJosscnscl1aft statt. Der Mitgliederbestaud
be[ 'l1g- nach dem Jahresbericht <Ull Schluß des letden Jahres
10375 lI1!d hat  CRCI1 das VorJahr um 317 I';I1P:eI10n 1Ilen. Der
Vor;)J!schl<1g inr d,lS kOU1mcnde Jahr wurde auf .)13510 dlt.
kstQ:csct7,t. Als Ort fÜr die niichstc Oelcgiertcl1versanun
!lIn  \\'1I1"dc nresden p:cwÜhlt.

Rechtswesen,
w. GretJZell der Nachbesscruug eines mangelhaft gelieier

ten \Verkes. Bei \Vcrkvcrträgen hat der Besteller das Recht,
ct\vaige MällgcJ an dem gelieferten \Verke auf Kosten des
Unternehmers zu bescHigen, nachdem dieser eine ihm gestellte
Frist nnbenutzt hat verstreichen lassen. Wie weit hierbei der
Besteller gehen d£lrf, erörtert in nachstehendcm interessanten
fall das Reichsgericht.

Der Kupfersehmiedemeister L. hatte fÜr den Beamtenbau
verein in M. in 18 Einfamilienhäusern Wannwasser-Zentral
heizungsanjagen ausgeführt. Ein Teilbetrag war ihm bezahlt
worden, den Rest (ca. 13000 dlt.) klagte er ein. Der beklagte
Verein wandte ein, die Anlagen seien mangelhaft, die Mängel
rechtzeitig lind vergeblich Fristen zur Beseitigung der
lvlänge1 worden. Das Landgericht verurteilte den bc
kJacrten znr Zahlung von 7084,01 dlt. und wies im
ubrlg;en die Klage ab. Belue Parteien legten Berufung ein,
wor uf das Oberlandesgericht Nallmburg den Verein nur zu
177,19 dt. verurteilte, mit dem l<.est den Kläger abwies. Dieser
rief nun das J\cichs,I;ericht an, dessen 7. Zivil senat aus
führte:

Das Berufungsgericht hat rechtlich einwandsfrei nach
gewiesen, daß die von L. hergesteHte Anlage trotz der ihm
zur Nachbesserung gesetzten fristen mangelhaft geblieben,
und dies namcntlich in der Unzulänglichkeit der Heizkörper
in cfnzelneI1I\tiumen und dem auf fehlerhafter Kesselkonstruk
tion beruhenden Schlagen und Knacken der Leitungen hervor
getreten war, daß die Haftbarkeit L's für die Mängel begrÜn
det war. Der beklagte Verein hat das Werk im allgemeinen
hingenommen, aber in weitem, von ihm für angezeigt gehal
tencII Umfange j\nderungen nnd Ncuallschaffungcu vor
genommen und die entstandenen Kosten gegen den \VerkJohn
zur Aufrcchnl1l1g gesteHt. Sein Gegellanspruch stellt recht
lich einen Schadensersatzanspruch wegen nicht gehöriger Er
fÜ!lung dar. Das Berufungsgericht hat nun diesen Anspruch
von der Orundauffassung aus beurteilt, daß der Beklagte als
seinen Schaden nicht nur diejeni.Q;C11 AUfwendungen in Rech
nung stcUCJ1 könne, die sich bei NachprÜfung als objektiv er
jürdcrlich cl'\veisen. sondern Überhaupt diejenigen Aufwcn
dungen, die er zu Herstellung tatsächlich uufgewendet hat.
Es kann nicht anerkannt wcrden, daß die erwähn.te Grundauf .
fassung des Berufungsgerichts richtig ist. Der Beklagte war
befugt, die Versetzung der L.'sehen Heizanlage in einen dem
Vertrage der Parteien entsprechenden Zustand selbst in die
J-Iand zu nehmen \lnd herbcizuführen. Er durfte aber die Auf
wendungen zu Lastcn L.'s nicht über den Umfang ausdehnen,
der erfordcrJich war, das Werk in den von L. garantierten
Zustand Z1] versetzen. Hierfür ist auf die Vorschrift des
249 des Biirger!ichell Ocsetzbucl1S und allch auf die Natur
dc  Vcrtrag::;vcl hältnisses hinzuweisen, durch das die Rechte
und Pfjichten der Vl'ltr<lgsparteien nach Inhalt und Umfang
bestimmt 111](.1 begrellzt werden. Sind die Heizungsanlagen
durch die vom Beklagten veran!aßtcn Arbeiten und Verändc
runKcn in wesentlich höherem Grade vcrbess.ert worden, als

erforderlich war, ihnen die von L. garantierten Eigen,sch ften
zu verschaiten, so hat das \Verk einen höheren Wert, als es
bei einer dem Vertrage der Parteien entsprechenden Her
stellung gehabt hätte. Wollte Beklagter von L. Ersatz der
Mehrkosten begehren, welche durch die über den vertra?"l1chen
Zustand hinausgehende Verbesserung des Werkes entstanden
sind, .so würde solchem Anspruche eine geeignet  Grundlage
fehlcn. Die vcrtraglichen Pflichtcn L.'s fanden un R,ahmen
seiner vcrtraglichen Zusicherungcn ihre Begrenzung. Wären
ferner Teile des Werkes von nicht unerheblichem Werte,
welche durch Nachbesserung in eincn dem Vertrage der
Parteien genÜgenden Zustand versetzt werden konn'ten, durch
Ncuanschaffungen unter Aufwend1lng höherer als der Nach
bessefllugskosten ersetr.t worden, so würde Beklagter auch
wegen des die Nachbesscrungskosteu Übersteigenden Mehr
aufwandes für die Neuanschaffungen den L. nicht verant\vort
hch mache!! kÖHncll. Denn der Mehraufwand wäre durch das
Verhalten des Beklagtcn, nicht des L. verursacht worden.
Das Berufungsgericht wird nunmehr noch zu prüfen haben,
welche Besserul1gen lind Änderungen an der von L. aus
geführten Anlage objektiv crforderlich waren, um das Werk
in einen dem Vertrage der Parteien entsprechcnden Zustand
zu versetzen, und welche Kosten zur Erreichung dieses Zieles
angemessen aufzu"\venden waren. In Höhe dieses Kosten
betrages darf der Beklagte mit den von ihm aufgewendeten
Kosten gegen die K!ageforderung aufrechnen.

Das Urteil wurde deshalb aufgehoben und die Sache zur
andcrwciten VerhandlClng zurückverwiesen. (Urteil des
Reichsgerichts vom 16. februar 1911. Aktenz.: VII 379/10.
Wert des StreitgegeIl."tandcs in der Revisionsinstanz: 4300 bis5400 eil. - Nachdruck verboten.)

Bücherschau.
Berli;wr Archltel,tnrwcIt, Jährlich 12 liefte = 20 dlt. VL'I..

Jag von Ernst Wasrnuth in BerJin. 14. Jahrg. 1911.
lieft 3: Neuere Bm!tcIl von Architekt Prof. Bruno Möh

ring in Berlin : Weinkcllcrci J. Kuyser H. CO. in Traben a. d.
Mose!. - Erweiterungsbau des Kurhauses \Vildbad in Traben
a d. Mosel. - Das dcuLsche Halls in der intC!"11ationalen
EisenbahTl- un(] Verkchrsmitlel-Allsstellung in Buenos Aires
1910. - Landhauser H. 8. rn.

Tarif- und Streikangelegenheiten,
l([cmpnerstrcik in Pasen. Am 17. J uni sind die Klempner

geseHen in Posen infolge AbIchnung einer von ihnen gefor
derten Lohnerhöhung in den Ausstand getreten. Wie be
richtet wird, sollen an dem Ausstand nngefähr 100 Personen
beteiligt sein.

Baustoff und Baubedarf. .
Diibel für ßetonpiosten, ßetonwände usw. Die Vereinig

ten Industriewerke "Sphinx", O. m. b. H. in BerHn SO.,
bringen unter der Bezeichnung Sphinx-DÜbel die nachstehend
abgebildeten und beschriebenen DÜbel in den Iiandel. Die
flache form 1: hat sich für Drahtbefestigung jeder Art, Draht
gittergewebe, Spanndraht, Stacheldraht nsw., die runde
Form 11: für die Befestigung von Schildern, Wegweisern, Be

kanntmachungen, Brettern
und Latten an Stelle der bisher
benutzten teuren Schrauben
bolzen bewährt. Sie bestehen
aus haltbaren, gegen feuch
tigkeit und Fäulnis getränktem
liolz, das mit Eisenblech fest
mnmantelt ist. Nur eine kleine
Fläche liegt frei zum Einschla

1 ,2 11. gen der Nägel oder Krammen.
Auch können tIolzschrauben verwendet werden. Beim
Formen des frischen Betonpfostens werden die DÜbel in be
kannter Weise eingebracht. Auf gute Einbettung in den
Beton ist natürlich zu achten. Gegenüber DübeJn, die nllr allS
Eisenblech bestehen, haben die Sphinx-Dübel wesentliche
Vorteile. Nägel, Krammen oder Schrauben lassen sich nach
vielen Jahren wieder herausnehmen, ohne daß die Dübel be
schädigt werden. Diese bleiben demnach stets in brauch
barem Zustande. Die Diibel wiegen 12 und 17 gjStiick.


